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Art. L.

llntach und GMer.

Landvö,itc.

Nznach.

I«I« Schwy z.
> ti2«. Glarns. Balthasar Mad.
> «22. Schwyz.
>«21. Glarus. Adrian Wyß.
I«2«. Schwyz. Kaspar Ceberg.
>«2«. Glarus. Hcinriäl Trninpi.
I <i tt». Schwyz. Georg Aufderinaur.
I <i:;2. G larus. Heinrich Landolt.
««t't. Schwyz. Johannes Aigcrt.
Itt5t«t. Glarus. Andreas Schindler.
> «5t«. S chwyz. Georg Aufderinaur.
I«'t«. Glarus. HanS Melchior Stucki.
>«12. Schwyz. Johann Heiinich Bueler.
I« »1. Glaru s. Avani Tschndi.
>«1«. S ch w Y z. Michael Schorno.
I«'t«. (Klarus. Jakod Keßler.

Gaste»'.

I«I«. Glarus. Bernhard Hösli.
> <t2t». S ch tv y z. Melchior Betschart.
I «22. Glarus. Fridli Doldcr.
I «2't. Schwyz. Martin von Nickendach.
I «2«. Glarus. Aiclchior Psändler.
> «2«. Schwyz. Hans Jakod Jmlig.
I «5t«. Glarus. Clias Bluincr.
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ltii2. Schwyz. Melchior Blaser.

ItiA't. Glarus. Johannes Blüller.

Schivyz. Melchior Betschart.

Glarns. Ulrich Legler.

Schwyz. Jakob Jininlig.

Xi'tL. Glarns. Jakob Gallati.

Schwyz. Gilg Betschart.

ItiK». Glarus. Ulrich Legler.

Johannes Müller.

Schwyz. Sebastian Ncding.

ltiLl.

Art. 3. Schwyz ?»id Glarns bitten im Namen des Pannerherrn Keller von Schmerikon um

ster und Wappen in dessen neuerbantes Hans. Absch. 167. t.

lC24.

Art. -4. Tie nenglänbigen Glarner hatte«? einen Landvogt ihrer Religio«? nach Uznach gcwä^'

woriiber sich Schivyz beschwert, da es dem „geordneten Branche" zuwiderlaufe. Es spricht Uri ?u>d

waldei? an, ihm im Falle der Roth mit Rath und Hülse beizustehen. Das Ansuche«? wird in de«? Äbsä^

genommen nnd Schivyz alles Guten versichert. Absch. 616. k. l». Schivyz stellt einen Antrag

der Bogteien Uznach nnd Gaster; die Gesandte«? der katholische«? Orte möchte«? ihn? bei erster Gelcg^

mit guten? Bescheid und Rath entgegenkommen. (Der Inhalt des Antrags ist nicht angegeben-)

617. x. <i. S. Absch. 619. a. 620. a. 624. <z. 326. y. 328. 1, r. 361. a. 363. f. 365. l>.

615. 1>. 648. e.

Ilrt. 7. S. Absch. 652. 1>. 665. t'. 6I>>. s. 671. k. 678. a.

ltiLti.

Art. ». S. Absch. 380. g-. 389. 692. a. 396. v. 394. a. 698. 399. 402. a. 403. d. 407. a. 40s-

liiS7.

Art. it. S. Abzch. 409. e. 419. In 429. 435. m. 447. a. 451. e. 452. ä.

ltiL».

-m vo"
Art. lt>. Die Gcsa«idten von Schivyz eröffnen, das; sie de«? Befehl haben, mit de«? Gesa»^'"

Glarns den neuen Landvogt von Gaster einznsetze«? und die zweijährige Rechnung der Landvög^

Uznach nnd Gaster abzunehmen. Die Gesandte«? von Glarns erkläre«?, daß sie das auch zu thun

fehl haben, jedoch mit de»? Borbehalt, daß die Gesandtschaft vv«? Schivyz den glarnerischen neue"
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von Uznach ebenfalls einsetzen helfe. Tie glauben aber, daß, was im (Haster in den zwei letzten
lren eingegangen sei, ihrem Orte allein und ihrem „vermeinten"Landvogt Pfändler gehöre, wenn er
ichwvhl die beiden vergangenen Jahre den Pvsseß nicht gehabt habe,. mit Ausnahme der Gefälle und
>eii, was den beiden Obrigkeiten zuständig sei. Die schwyzcrische Gesandtschafterklärt, daß sie den von
^»s „ach Uznach neu erwählten evangelischen Landvogt Altmann nicht einsetzen und ihn nicht neben

^ und den neuen und alten Landvögtensitzen lassen dürfe, wohl aber hätten sie dazu Befehl gehabt,
^ uu GlarnS nach altem Brauch einen katholischen Landvogt gewählt hätte. Zugleich spricht sie ihre
^Mmdcrniigdarüber ans, daß Glarns eine doppelte Gesandtschaft gesäückt habe, da doch die Unter-
ucn Brief und Siegel hätten, daß man sie nicht mit doppelter Gesandtschaft beschweren wolle. Tie

niit^^ ^ ^ Zukunft dagegen und erklärt, daß Glarns jedenfalls nur eine Stimme, wie sie, habe
^ Ausnahmeder Religionssachen, welche Schwyz allein zuständig seien; ferner daß sie Pfändler nicht
ihn sitzen lassen wolle, sondern nur als Gesandten. Die glarncrische Gesandtschaft gnalisicicrt

' uls Gesandten und begehrt, daß man ihm, da er den Pvsseß nicht haben könne, den besten Fall, wie
Landvogt, oder statt dessen eine Berchrnng geben möchte. Die schwyzcrische Gesandtschaft schlägt

^ ^ ^gehren ab; die glarnerische erklärt, daß sie den schwyzcrischenLandvogt nicht einsetzen helfen wolle,
ichwhzerische den glarnerischen Landvogt in Uznach nicht »volle einsetzen helfen. — Als nun die

u»«nde z„ Schänis versammelt war und der Landvogt eingesetzt wurde, erschien die glarnerische Gesandr-
"'Hl, büetz im Kloster und protestierte. Darauf folgt die feierliche Einsetzung des Landvogts Jakob

>vir^^ ^ Gesandtschaft von Schwyz im Namen beider regierenden Orte, wobei der Gemeinde erklärt
- daß Schwyz weder in Uznach noch in Gaster einen Landvogt der neuen Religion einsetzen lassen

sii/v' ^ schwyzcrische Gesandtschaft bei der Einsetzung des Landvogls Wyß in Uznach bereits
"tten^ gegen Einsetzung von Landvögten der neuen Religion protestiert habe. Alsdann werden der
t»>^ Rechnungen über die Gefälle, „Gläß" und Bußen abgenommen. Der Äbtissin zu Schänis

eingesetzte Landvogt empfohlen, sie aber zugleich versichert, daß ma>i das Stift bei seinen-
" Achten und Gerechtigkeiten schlitzen wolle. Absch. 464. lll. Seckelmeistcr Gallati berichtet den

ychen Gesandten,daü die Glarner der neuen Relnimn den Ktreit mit- ?z>-snnw n,e,ren der Nenn.in-Gesandten,daß die Glarner der neuen Religion den Streit mit Schwyz wegen der Bevogti-
l Uznach und Gaster einstweilen ruben lassen und auf eine andere Gelegenheit warten wollen, vicl-
zn der Zeit, wo die Besetzung von Werdenbcrg an die Katholischen kommen werde. Absch. 479.I,1>.

Art. IL. S. Absch. 497. Ii.

KNL.

lisch^^' U!. Tic evangelischen Räthc des Landes Glarns schreiben, daß sie künftigen Mai den katho-
nach Werdenbcrg nicht werden aufziehen lassen, wenn nicht zuvor der noch schwebende

^ ^ge» her Bevogtigung von Uznach und Gaster erörtert sei. Sie bitten um Rath und Hülfe. Weil
Glarner sich der hisher wider Gebühr versagten Bevogtigung halber billig zn beklagen

Zürich und Bern, daß ihnen geschrieben werden sollte, ihren dermaligen evangelischen
Werdenberg nicht abziehen zu lassen, bis sie in Betreff der andern Bevogtigung auch befriedigt

Basel und Schaffhausen nehmen die Sache in^den Abschied. Sic. werden ersucht ihre Erklärung
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Zürich baldigst zukommen zu lassen, damit das Schreiben der evangelischen Glarner, das an sännM^
evangelische Orte gerichtet ist, auch in gemeinem Namen beantwortet werden könne. Absch. 580. o.
Mir Bezug auf den Bevvgtigungsspan der evangelischen Glarner erklären sich Basel und Schaffhauscu s^
die früher von Zürich und Bern geäußerte Meinung, Demgemäßsoll das Schreiben der evangelisch^
Glarner von Zürich aus im Namen der vier evangelischen Städte bald beantwortet und deßwegeu, we""
man es ersprießlich erachtet, auch an Schwhz und die katholischen Glarner geschrieben werden. Absch- '
15. Statthalter Tschudi berichtet den katholischen Gesandten, daß die Bogtei Werdenberg den katholisch^
Glarnern von ihren neuglänbigen Mitlandleuten gesperrt werde unter dem Borwande, daß sie von
an der Bevogtigung von Uznach und Gaster gehindert würden. Unter eben demselben Borwande ß'i ^
Bezahlung der Kosten verweigert worden, welche 1624 durch gütlichen Ausspruch denselben auferlegt
den sei. Ter Auzug wird in den Abschied genommen. Absch. 589. z>.

Art. lt». Da Zürich damit umgeht, eine speeisicierte Steuer von dem Einkommen zu erhebe», ^
ches das Gotteshaus S. Autvuii aus seiner Jurisdiction zu Nußikon bezieht, erklären sich Schmhl '
Glarus dahin, daß sie damit nicht einverstanden seien, und daß man Zürich von seinem Borhaben abch
bringen suchen müsse, zumal da solches noch nie geschehen sei und nirgends die Zehnten, welche zu»>
tesdienst vergabt worden sind, aus solche Weise beschwert werden, und wenn dergleichen Neuerungen
Hand nähmen, weder die Kirchen noch die Kirchendienerunterhalten werden konnten. Namentlich sei
Bersahren dem 1536 von Zürich besiegelten Bertrage zuwider, welcher sage, daß dieses Gotteshaus
Psarrei Nußikon mit dem Kilchensatz,der Lehenschaft, den Widem, Zehuten und allen Zugehörde»

Brief und Siegel zu seinen Händen nehmen und ohne Eintrag verwalten, nutzen und uießcu solle, U'u ^
rechten Patronen und Lehenherren zustehe. Es wird daher beschlossen, ein Abmahnungsschreibenan

abgehen zu lassen. Absch. 619. i» l«. In Folge eines Anzuges „wegen abermaliger Neuerung der ^
teien llznach und Gaster wegen der Bogtei Werdenberg" bieten sich die Gesandten von Schwhz au,
ihre Herren und Ebern zu Gunsten der Sache ihre» Gesandten nach Baden Befehl geben werden.
622. 6. llt. S. Absch. 623. 636. <--. 638. n.

lti.'N.

Art. 10. S. Absch. 672. i. 680. 681. 683. o. 695 n. 708. 1.

. bleibt
Art. 20. In Betreff des Zolls zu Wesen wird festgesetzt, daß es bei der alten Ordnung "

soll. Ter Kreuzer, der von einem Mäß genommen wird, soll in drei Theile getheilt werden, Zwei ip .
den Obrigkeiten, der dritte denen von Wesen. Bon dem Schilling, den diese bisher von jedem
Erhaltung ihres Nathhauses genommen haben, soll nun die Hälfte den Obrigkeiten gehören ^eu ^
anderthalb Kreuzern, welche der Salzmesser bisher bezogen hat, soll nun ein Kreutzer der
halbe ihn» gehören. Das Wischsalz hat er dem verabfolgen zu lassen, dem es gehört; Alles unter
cationsvorbehalt. Absch. 718. o. 2l. Unter Ratisicatiousvorbehaltwird beschlossen, daß die
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""d Weinschenken von jeder Maß Wein einen Angster als Umgeld bezahlen sollen; der dritte Theil davon
"Erläßt nian den Unterthane». Beeidigte Schätzer haben über die gewissenhafte Entrichtung zu wachen.

. g. ^ meisten Fuhren durch Nznach »nid Gaster gehen, um den Zöllen ans der andern
^te auszuweichen, wird unter Ratisicationsvorbehaltfestgesetzt, daß zu Schanis ein Weggeld, nämlich

jedem Wagen 2 Batzen, von jedem Marren 1 Batzen bezogen werden soll; davon gehören den Obrig-
de.i Unterthanen'/li; voil diesem Drittel erhält Uznach '/?, Gaster '/z. Ibill. f. L.'i. Alan

fiir nöthig, in der Eanzlei zu Baden Aachsvrschung zu halten, was für ein Unterschied zwischen

^ßzischen und andern Fehlern sei, damit man sich zu Wesen und im Gaster darnach richten könne.
6- L4. Da die im Gaster »nd zu Wesen im Gebranch haben, ihren bewilligten Antheil ans dem

"ü'mhMen Gut der malefizischen Personen zu nehmen und dann die kosten ans der Obrigkeiten Antheil
3k» lassen, so soll nachgeschlagen werden, ob die ihnen in dieser Sache gewährte Gnade davon Meldung

l,c^' Gesandten von Bern, Basel und Schasf-
' üc» billigen den Entschluß, n>elchen Zürich über die „Glarnisch-.M)dische Handlung" gefaßt, daß man

'llich den evangelischen Glarnern rathen solle, tvider des Khden Wahl (»velcher von den katholischen
/Gern sammt denen von Schwyz unbefugter Weise z»i einem Untervvgt ins Gaster gewählt und über-

ku»' seiner bekannten schweren Gotteslästerungenund Schmähungen dieser Wahl nicht würdig sein
eine gebührende Protestatio», wenn es noch nicht geschehen sei, zu erlassen, Thätliches aber derzeit

.. tivrzunehmen, sondern die Sache bis aus eine gemeineidgenössische Tagleistung anstehen zu lassen.
' Zwischeu soll das Schreiben, welches auf letzter Evnferenz wegen des noch schwebenden Glarnerstreirs

üchicken gut hefunden worden ist, an Lueern nichts desto weniger ausgefertigt und darin die „Khdische

von angezogen werden in dem Sinne, daß daraus sich abermals zeige, wie man den Vertrag
halten begehre, daß die Untüchtigkeit des Khd als eines Gotteslästerers und Landsriedens-

lü?cn^^ sei, weßhalb Ziirich auf ihn fahnden lasse. Alan glaubt, daß, wenn die katholischen Orte
iil^' Evangelischen aus den Khd fahnden, das Geschäft desto mehr erleichtert »verde. Was hier-

von Lucern als Anttvort erfolgen-wird, davon solle» die übrigen Orte nebst Glarns auch bcnach-
^ 'P werden. Absch. 763. o.

Es »vird beschlossen, daß die in Uznach, Wesen und Gaster den Obrigkeiten das Umgeld zu
svien. sAachdem dieselben dagegen bei den beiden Orten Beschwerde eingelegt und zu ihren

"üen Briefe und Siegel vorgewiesen haben, wird ihnen den 8. März 1636 die Antwort ertheilt, daß
^'"üUd gänzlich frei sein sollen.s Absch. 769. u. 23. Bisher »var es Gebrauch, daß bei Anf-

>il'e/^ ^"^'ligte, auch bei Abhaltung des Landgerichts die Obrigkeiten die Kosten der Zehrnng
"ahnu'n. Da aber sich Mißbränche eingeschlichen habe», so soll darin eine Aenderungvorgenommen

Ibiü. 6.

LZ». S. Absch. 809. u. 810. L15. u. 823. o. 838. I?.
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It.tkZi.

Art. 5t<». S. Absch. 844. n. 855. a.

Art. 5kl. Die Gesaiidtschaftvon Glarils eröffnet, ihre Herren und Obern beabsichtigen in den 3>og
teie» Uznach und Gaster kraft eines Abschieds von Baden zu verordnen, daß künftig die Bußen nicht a»a"
dem Landvogt, sondern theilweise auch den Obrigkeiten gehören sollen, und legt den evangelischen Gesandt
ein Project vor, wie dabei zu verfahren sein »lochte. Sodann wäre es erwünscht, wenn der zwischen ihn^'
und ihren katholischen Mitlandleutcn dnrch die Ehrensäße wegen der Vvgteien Uznach, Gaster und Werd6'
berg gemachte Vertrag von den XIII Orten anthcntisiert würde. — Mit Bezug auf den ersten Punkt
Glarus gerachen, noch abzuwarten, bis der angedeutete Vertrag ordentlich bekräftigt sei. Absch. 914.

l«4L.

Art. Landvogt Gallati entschuldigtsich Schwhz gegenüber wegen Einziehung der voin Lantus
von Glarus über den Seckelineister Georg Steiner verhängten Strafe, indem er hervorhebt, daß 0' ^
seiner Obrigkeit dazu den Befehl erhalten habe. Die Gesandten von Schwhz nehmen die Sache a<1 ^
rsnüniu. Absch. 990. I>. 5j5j. Es wird darauf angetragen, in Beziehung auf den Zoll zu Wesen. ^
gar zu niedrig ist, eine Aenderung zu treffen. 1133. 3. 34.. Johann Leonhard Zcltener, angeklagt, aus ^
Gemeinde zu Wesen gegen den Landvvgt sich respectwidrig benommen zu haben und, zu 30 Kronen

verfällt, gegenüber dem Landvogt sich „trutzenlich gestellt und an der Aase gigel zu haben", war n^
Glarus citiert worden, hatte sich aber nicht gestellt. Glarus begehrt nun von Schwhz, daß man ihn1
Nespect gegen seine Obrigkeit anhalte. Es wird dieß zugesagt. Idi3. I. 3.5. Da Zürich
Erwarten dem aus Anlaß eines genommenen Augenscheins errichteten Abschied, die Märchen zu Gai»s
treffend, nicht nachgekommen ist lind von seinen Ansprüchen nicht abstehen will, erklären Schwhz "»d

rus, daß sie von ihren Briefen und Siegeln nicht weichen werden. Schwhz hält es für das Ersprieß^^
daß derjenige, welchem daselbst ein Gut gezogeil worden ist, dasselbe wieder an sich zu zieheil durch ^

Laildvogt vermocht werden solle. Jedoch wird diese Maßregel erst noch dem Gutdünkeil der Herren ^
Obern anheinlgcstellt. 1133. g. 5j<». Der von Zürich beabsichtigte Anskauf einiger Leibeigenen in ^
im Zürchergcbiet gelegenen Hoswald wird von Schwhz und Glarus für das Gotteshaus Schänis 6
weilen nicht für ersprießlichgehalten. 1513. Ii.

Nil 5k.

Art 5k7. Der Gesandte von evangelisch Glarus läßt sich vernehmen,die Vögte von Uznach
Gaster, welche von Schwhz und den katholischen Glarncrn dahin gesetzt, werden, seien kraft ergangen^
schiede schuldig, für ihre Verwaltungund die ergangenen Bußen Rechnung zu geöen. Von SchwB ^
den katholischen Glarnern würden sie aber nicht dazu angehalten, weil die Landvögte nach deren - ^
keine andern Bußen als von Malefizsachen zu verrechnen hätten. Dabei sei aber Gefahr vorhanden.
Malcfizsachcnum der Bußen willen in Eivilsachcn verwandelt werden, und daß dein Laudesseckel
nicht wenig entzogen werde. Die Sache wird in den Abschied genommen und auf das Nechtsbegelh^
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Glarus geantwortet, daß die Landvögte zwar verpflichtet seien, über die Bußen sowohl von Malefiz- als
üulsachcn Rechenschaft zu geben, daß ihnen aber zu ihrer Ergetzlichkeit von allen Bußen der zehnte Pfen-

""'g mehr oder minder gelassen werden sollte. Absch. 1008. Ii. :k!i. S. Absch. 1019.

l«44.

^ ^lrt. 5!?». Schwhz i«nd katholisch Glarus entwerfen folgenden Vergleich : „daß weder sye, unsere
' A. E. per catholischen Religio»« zuo Glarus, noch ihre ewige Rachkommen, noch einiche ihre jetzige

khünftigo Landvögt der beiden Bogthen Uznach und Gaster jemanden einichcn Paß, so der alter, wah-
acholische»« Religion, wie auch unserem und dem gemeinen Staudt zuo Rachthcil, auch wider unß,

^e Pundtsgenossen und Fründt, auch »vider unser Wrisse»« und Willen sei»« wurde und wäre, nit geben
e»dt noch solleirdt; und diß zuo halten, solle allen und jeden ihren Landvögten, so je zuo Zeyten in die

^ oder andre genainiter disser behdcr Bogchen crwehlt, allwegen vor ihrer Jnsetzung in ihre Ehdt in-

r»»s ' griffen «ind vorbehalten, a«»ch von ihnen unseren G. L. A. E. der cathvlischei« Religion von Gla-
^uch allx,, Landvögten in Utznach und tgaster wider uns nnd unsere lliachthoininennichts ge-

^"dlet werden.

djs. Gleiches, «vie oben vermeldet, wollent und sollendt »vir von Schwhz, »vie auch unsere Landvögt in
u« beide»« Bogthen gegen ihnen unser»« G. L. A. E. der catholischen Religion zuo Glarus in Bctvilli-

alle»^ ^ fremden Fürsten und Herrschasftcn dnrch ermelte beide Bogthen, »vie she gegen unß in
Plinctei« und Articklen, »vie der Buvchstab von Wort zuo Wort zuogibt, zethun unß hieinit auch

Hätz..,,.

»>»„ catholischen Religion zuo Glarus, wollent und sollendt aber auch sh, unser G. L. A. E.
scha'-^^' Ertheilung der Pässen dnrch disere behde Bogthe» gegen fremden Fürsten und Herr-
i»> Tchtvhz, »vir der catholischen Religion zuo Glarus aber nit

Pündtnus begriffen sind, so lang, biß »vir in selbige Pündtnussen auch cintrctten
^ lrren noch hindere»«, sover »vir auch darumb begrüeßt sein »vnrden.s

A»m» catholischen Religion zuo Glarus, den Paß in obgeinelten disern beiden
obiger gestalten mit und nebendt unß nianute»lieren und schirmen zu helffen sch««ldig sein.

catholischen Religion zuo (glarus, sollent den Bhfitz und Mitjudieatur
Ältv ^ bohder Bogthen Utznach und Gaster mit und nebent uns, denen von Schwhz, »vie ihre frombe
^)le ^ ^holisch gc»veßen, haben, und aber die Ubertretter und Fehlbarc in Religionssachen jcder-

^ gebrachter Fornlb, G»vonheit und Sazung, auch den« Berdicnen genieß ohne gemachten
oder Ansechung der Persohnen nnd andersen gestrafft »verde», damit die catholische Religion

einiche Berlezung zue empfachen oder Rachtheil zue erlhde» habe.
^»>ei^^ glichen Collaturen halber in diesen beiden Bogthen ist anbedingt, daß selbige den Underlhanen,
>edc» ^^^er gehört, zuestehei« ««»«d verpleiben, das Placet aber über dicsclbige Pfriienden zuo allen und

^^>tens von dem Orth Schtvhtz bcgert und außgenoininen i«»,d dan dasselbige von denen der
ch, ^ieligion z««o Glar»»s auch begert »verde»« solle. Wan aber ein oder der ander Priester sich
»"v ^ gebührt, verhalten und betragen wnrde, solle»« she, die der catholische»«Religion

^N's, denselben »nit unß, denen von Schtvhtz, abschaffen helffen.
aber hievor und vor dieserem uffgerichten Bertrag der Saminblung zuo Wesen halber schon be-
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reits verordnet, erkhennt und uneben worden, dabo soll est in Ewigkeit ohne alles Widersprechenbestes '
und verplcibcn, inßkhönsftige aber vbgesagteFormb darin gebracht und observiert werden.

Dabh aber wvllent wir anch behdersits unsere Frhheiten, Recht, (Gerechtigkeiten, alte gnete Breiig
lind (Owonhciten,wie auch alle unsere Briefs, Sigel und Oleschriftenvorbehalten und endtlich zneg^b^
und unbedingt haben, daß disere Uberkhomnns nnd Bertrag dergestalt bestehen und gültig sein solle, w ^
und weit sve, unser 01. L. A. E. der katholischen Religion zuo Ollarus, beh dein alten wahren catlwlisä'U'
unzweisfentlicheit (Rauben aufrecht, ehrbar, redlich und getreüwlichen, wie she der ch,eith rneinblich
sehe ewiger Dank gesagt) sich befindent und danzemahlen beh dein seligen abgesnnderten und getheiltcn
giiuent beider Religionen bestehn und verbleiben tverden.

So nun hievorstchende Abred nnd Berglich, die -ul oantirnurkiauom beidersits Herren lutd Ober» dc»
gcstalt usfgeseht, angenommen und ratificiert sein werden, solle darumbcn ein authenthischeSJnstr»»^
mit den gehörigen Allegatioucn nnd Begriffen anfsgericht werden. Actum Einsiedlcn den 7. Marth
1(i44." Absch. 1020.

XUT».

Art. u». Schwhz ninunt die in obigem Bcrtragsprojcct in s > enthaltenen Bestimmungen nichts
Absch. 10(i2.

Art. -tl. Bon den Malefizsachensollen diejenigen, welche „ins Blut gehen und dem Nachricht '
die Hand kommen, beiden Obrigkeiten mit Ruhen und Kosten zuständig sein." In Beziehung auf die
gen dem Malesiz anhangenden Sachen, die aber begnadet wurden, läßt man es dabei verbleiben, das,
Landschaft den halben Theil der Kosten zahlt, was aber dabei fallen sollte, davon zwei Theilc den
leiten, ein Theil dem Landvogt verabfolgt, die Kosten aber davon genommen werden sollen-
Kosten nichl zu beziehen, so sollen sie ans beiden Obrigkeiten liegen; dies; soll sich aber nicht ans Relhch'^

fachen beziehen; Schwhz behält sich dieselben vor. An Malefiztagen sind die „Mäler" abgeschafft, ^
werden denjenigen, welche zum Epamen verordnet sind, jedesmal 0 Schilling verabfolgt; Ollarus will '
entfernt wohnenden Richtern einen halben Gulden gegeben wissen. Damit sollen alle Kosten für die
leiten beseitigt sein. Absch. >080. n. tZ. Was Crinünal- und Eivilsachen in Uznach und Gaius
betrifft, so sollen die Landvögte dieselben jederzeit bei ihrem Eide „in gute Berzeichniß nehmen";

über 10 Gulden beläusl, kommt nach Abzug der rechtmäßigenKosten von 10 Gulden den beiden ^ ^
keiten zu. lBiü. I>. In Beziehung ans Erinünal- und Eivilsachen im Gaster, von denen der ^
schast laut ertheilter 'Regalien nach Abzug der Kosten die Hälfte gebührt, soll Schwhz nnd
Glarus von dem, was unter 40 Gulden fällt, die eine Hälfte dem Laudvogt zuweisen; wenn aber
40 Gld. fallen, so soll den beiden Obrigkeiten der zehnte Pfenning davon gehören. Evangelisch ^ ^
nimmt für die Obrigkeiten 20 Procent in Anspruch und nimmt diesen Punkt in den Abschied.

-4-4. Wenn in Betreff der Abzüge Uznach und' Gaster durch Brief und Siegel nachweisen könne», ^
ihnen der dritte Theil davon gebühre, so will man ihnen denselbenverabfolgen; können sie das »nhb ^
fällt der ganze Abzug den Obrigkeiten zu. Ilücl. <1. -47». In Betreff der Fälle läßt man es lnn
stehenden Ordnung bewenden. Ter Landvogt soll darauf achten, daß die Obrigkeit das ihr
erhalte. Iliicl. s. -4<». Denen von Wesen wird gestattet, eine Susi und Wage ans ihre Koste» Z"



Uznach und Gaster. 1646. 1647. 2603

^ zu unterhalten. Der Zöllner soll Alles genall verzeichnen, darüber Rechnung geben und darauf be-
^ werden. Ibiä. k. 47. Das Umgeld, das früher den beiden Vogteien auferlegt, später aber auf

e" Bitten wieder erlassen worden ist, wird wieder eingeführt und dieser Punkt in den ihnen ertheilten
kgalien annulliert, weil mau findet, daß die Wirthe auf dem Wem großeil Profit machen und die ertheilte

und^ '"^brauchen. Ibiä. 48. Der Landvogt soll in den beiden Vogteien Weinschätzer bestellen
Hab nehmen, den Wirtheil eine Ordnung geben, wie viel sie auf den Wein zu schlagen
^ e», worauf sie dann jährlich beeidigt werden solleil. Leistet einer das Gelübde nicht, oder übertritt er
be'j ^.^rd ^ Landvogt ihn bestrafen. Ibiä. b. 4U. Weil man ailerwärts die Zölle erhöht, so soll
l»,d^^ Zusaminenkunft anch der geringe Zoll zu Wesen erhöht und dabei das Zollbüchlein von Zürich
dxz ""^eres Vivthweildige zu Rathe gezogen werden. Ibiä. i. 30. Schwhz erklärt, daß es in Betreff

Zolls an der Ziegelbrücke bei dem buchstäblichen Inhalte des zu Lachen deßwegcn 1634 errichteten
wx!. ^ verbleiben wolle, daß aber die in dem glarnerischen Abschied am Rande beigesetzten Worte „in
tx, Ziegelbruck" beseitigt werden müssen; wo nicht, so werde man zu dem früher angcdcute-

Littel des Gegenzolls in Grynau greifeil. Dich wird von Glarus in den Abschied genommen. Ibiä. le.
Weil von Seite des Stiftes Schänis bei Absetzung des alten und der Erwählung des neuen Am-

^>us dw „^cht beobachtetworden ist, trügt Schwhz darauf an, daß mit der Äbtissin des
^ ^Hauses geredet werde, daß dem Ammann Wilhelm vorerst seine treu geleisteten Dienste verdankt lind
^ Eides und Amtes förmlich entlassen werde; erst dann werde Schwhz den neuen Ainmann anerken-

> dieser sei dann vom Landvogt oder den Gesandteil kraft der Schirmspflicht und Kastvogtei in Eid zu

gut u" Glarus stimmt bei, will aber dermaleil die Erwählung des neuen Ainuianns „weder bös noch
daß l liziä.!. 52. Schwhz stellt deil Antrag, man möchte mit der Acbtissin von Schänis reden,
daß ^ derinaligeu Schreiber entlasse, in Betracht, daß von gesammtenOrten verabschiedet worden sei,

»lau keine ausländischen Schreiber in den Gotteshäusern dulden wolle, u»d künftig einen von Schwhz,

iussc>^ andern eidgenössischen Orte wähle. Glarus glaubt, daß man denselben nicht cnt-
hirbt' ^hm zufrieden sei. Ibiä. in. 3!t. Wenn in beiden Vogteien ein Untervogt
bleibt ^ Gesandten beider Orte über die Erwählung eines neuen sich unterreden; die Ratification
berl ck dm Obrigkeiten vorbehalten. Ibiä. n. 34. An Zürich soll von Schwhz aus um eine beför-
jycrd^ ^"lamiuenkunft lvegen des Gamsergeschäfts und der andern schwebenden Streitigkeiteil geschrieben
Gnl/" vor etwas Jahrel, Herr Schiffmeister Trümpi in einer lvegen des
^ - )ausiz Sainmluilg in Wesen gcthauen Abhaildluilg geäußert lind in denen darum aufgerichten
^ und Siegeln nicht einverleibt worden, als in einer von Seiten der Herren von Schwhz verineinendeu

Glarus, daß Schwhz Trümpi's Siegel dem Brief möchte anhängeil und dessen Rainen
lassen. Schwhz antwortet, es wolle dieß thun, lvenn Glarus es dahin bringe, daß Zürich

lvegen angelegten Arrest aushebe. Ibiä. p.

Ui47.

eidi S- Äbsch. 1121. b. 37. Evangelisch Glarus beschwert sich, daß, als es bei der letzten

Müschen Besetzung der Grenzeil zu Vervollständigung seines Landsfähnleins die von Uznach und
iß,, "'ffgemahnt hatte, Schwhz denselben zu ziehen untersagt habe. sDie Fortsetzung der Verhandlung

^ vorhanden; es fehlt im Schwhzerexemplar ein ganzer Bogen; das Glarnerarchiv enthält den Ab-
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schied nichts. Absch. 1126. a. 5Zi. Die Zolltafel von Wesen wird richtig befunden! doch findet >»a»,

daß von kostbarern Waaren ein größerer Zoll bezahlt werden sollte. Da nun die Zöllner nicht wissen,^

in den „Rörlenen" und Ballen kostbare Waaren enthalten sind, so soll man auf nächster Zusammenbiß

bestimmen, ob man von den Nörlenen und Ballen einen größern Zoll nehmen soll; auf ebenderselben sß

auch über nöthig scheinende Verbesserungen der Zolltafel und den Eid der Zolleinnehmer gesprochen werdet

Vorläufig wird festgesetzt, daß, wer den Zoll einzunehmen verordnet wird, denselben nicht durch An^

einnehmen lassen dürfe. Den Gesandten, welche die Zollrechnung abnehmen, wird anheimgestellt, de»'

Zöllner den Einzieherlohn zu verabfolgen. Da ferner berichtet wird, daß Etliche ab Kerenzen sich weigert

den Zoll zu Wesen zu zahlen, angeblich weil sie Brief und Siegel für ihre Befreiung hätten, so

Glarns auf die nächste Zusammenkunft darüber sich gründlich informieren. Ucbrigens soll darauf geha^'

werden, daß keine Nebensusten bestehen, und daß niemand Waaren in seine Behausung aufnehme, so»d^

daß alle in der obrigkeitlichen Susi versorgt werden, bei 10 Kronen Buße. Ibill. K. Nochmals wü

der von Schwhz verweigerte Auszug der Mannschaft von Uznach und Gaster (s. Absch. 1121. b. 3.)

Landshanptmann Feldmann zur Sprache gebracht. Schwhz erwidert, man werde sich wohl erinnern, >o

bei und nach der Aenderung der Religion in Glarns sich zugetragen habe, lind wie es nachher Uebnng

Wesen sei. Die evangelischen Gesandten von Glarns berufen sich auf den Spruch der Sätze von L»^"

und auf Schreiben von Schwhz, in welchen man sie zur Verwahrung der Pässe aufgefordert habe. ^

mair ihnen den Auszug ferner verweigern, so müßten sie andere Mittel an die Hand nehmen. Dir ^

sandtschaft von Schwhz nimmt Alles all rskoronänin. Ibicl. k. <»<>. Die zur Beilegung des die

nungen der Landvögte betreffenden Streites zwischen katholisch und evangelisch Glarns erwählten Ver»"

ler machen folgenden VermittlungSvorschlag: Hinsüro sollen alle jeweiligen Landvögte in Uznach und

welche katholischerseits aus dem löbl. Ort Glarns dahin gesetzt werden, schuldig sein, um Alles, das GW

sowohl als das Kleine, nichts ansbedungen, ordentliche, ehrbare und gebührende Rechnung zu gebe»,

zu dem Ende sollte ihnen eine gewisse Eidesformel auferlegt und in derselben ihnen mit Namen auch

boten werden, keine Mieth noch Gaben zu nehmen, noch die Bußen in dergleichen Verehrungen Z«

wandeln. Demnach sollte von den verrechneten Gefällen und Einkommen einem Landvogt in

gebühren acht Pfenning und der Obrigkeit der nennte, und im^ Gaster nenn und der Obrigkcü

zehnte. Dieß aber sollte allein gemeint sein auf vier Jahre und Versuchen hin, alsdann den Parteic»

stchn, solches zu mindern oder zu mehren, je nachdem es dem gemeinen Wesen das Ersprießlichste sei»

Im Uebrigen sollte es bei allen andern Verträgen und Abschieden gänzlich verbleiben und dieser

meinliche Vorschlag auch andern Verhandlungen nichts zu präjndicieren haben. — Dannenthin wird

Herren von Glarns katholischer Religion überlassen, nach ihrem Belieben auch dem löbl. Orte ^

hievon Part zu geben. — Auf alle Fälle sollte dieß von beiden Religionen zu Glarns in Obacht ge>^
men werden, solches dem Vertrag von 1638 zu gebührender Erläuterung dienen, auch sollten alle

Mißverständnisse deßhalb abgelehnt werden. Geschehen zu Baden 10. Juli 1647. Folgen die Untersch^

mit den Petschaften. , ^

Zu wissen sei auch serner: „nachdem ans gedachter vier Herren wohlmeinliches Erinnern ffcb dw ^

pürierten von Glarns evangelischer Religion zu der auch katholischerseits begehrten Verbesserung der 3

rcchnnngen über die Verwaltung der Vvgtei Werdenberg gutwillig anerboten und allein das, s»

Vvgtei in Kxv hat, ansbedungen haben, sso wird gewünscht^ daß man es dabei einfältig bewende»

Absch. 1134.
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